Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Frühlingsgeld: Gönn‘ Dir was – Wir zahlen das!“

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Frühlingsgeld: Gönn‘ Dir was – Wir zahlen das!“. Mit der Teilnahme an dem von RADIO RST und der Kreissparkasse Steinfurt veranstalteten Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer* ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen. Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. RADIO RST behält sich vor, vor der Gewinnübergabe das Alter zu überprüfen. Eine Gewinnauszahlung an Minderjährige ist ausgeschlossen.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter, Mitglieder und Berater der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Steinfurt e.V., der Lokalradio Steinfurt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Kreissparkasse Steinfurt, deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades sowie deren Ehepartner oder Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

3. Spielzeiten

Die Aktion beginnt am Montag, 26. April 2021, 07.45 Uhr, und endet voraussichtlich am Freitag, 14. Mai 2021, 7.45 Uhr. In diesem Zeitraum wird jeweils von Montag bis Freitag innerhalb der Zeit von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr gespielt. Am 26. April 2021 beginnt die erste Spielrunde um 7.45 Uhr. 
Wichtige Anmerkung: Wird das Programm nicht über UKW oder Kabel (z.B. per Livestream online oder auf mobilen Endgeräten in einer App) empfangen, kann sich der Empfang aus technischen Gründen um 10 bis 30 Sekunden verzögern.

4. Spielablauf, Mechanik und Auswahlverfahren

RADIO RST gibt im Rahmen des Gewinnspiels die Möglichkeit, einen bereits bezahlten Einkaufsbeleg (Rechnung/Kassenbon) einzureichen, dessen Betrag dann, wenn der Teilnehmer per Zufallsprinzip ausgewählt wird und die nachfolgenden Bedingungen erfüllt, von RADIO RST erstattet wird.
Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, hat der Teilnehmer die Möglichkeit, sich per Onlineformular über die Homepage www.radiorst.de
zu bewerben:

[bookmark: _Hlk57200036]In die Aktion werden nur Belege aufgenommen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

· der Teilnehmer ist eine natürliche Person und Adressat des übermittelten Belegs
· der Absender des Belegs (Rechnungsaussteller) ist Gewerbetreibender der RADIO RST-Region (Kreis Steinfurt, Landkreis Emsland, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Stadt und Landkreis Osnabrück, Stadt Münster und Kreis Warendorf)
· das Rechnungsdatum liegt nicht vor dem 01.04.2021
· der Rechnungsbetrag liegt nicht über 500,00 Euro
· die Rechnung muss vollständig bezahlt sein

Die eingereichten Belege werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und nach oben genannten Kriterien geprüft.

Der Teilnehmer, der den aufgerufenen Einkaufsbeleg übermittelt hat, muss sich nach dem Aufruf seines Belegs (die aktuellen Moderatoren nennen jeweils den Vornamen des Teilnehmers sowie Rechnungsgegenstand und Rechnungsbetrag) innerhalb der jeweiligen Spielrunde bis zur vollen Stunde unter der Telefonnummer 05971/920930 melden.

RADIO RST behält sich vor, jederzeit Sonderspielrunden einzuführen.

RADIO RST wird Gewinne nur nach Vorlage des Originalbelegs auszahlen. Gewinne werden an die vom Gewinner angegebene Bankverbindung überwiesen, vorausgesetzt, dass der Gewinner alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllt. 

Die Spielteilnahme ist unentgeltlich. Für die Kommunikation mit RADIO RST per E-Mail, Internet, Telefon oder Post fallen ggf. Kosten für Onlinedienste, Telefonanbieter- oder Postentgelte an.

Die Gewinner verpflichten sich, in vertretbarem Rahmen für Audio-, Foto-/Bild-/Video- und Textpromotions zur Verfügung zu stehen. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären alle Teilnehmer ihr Einverständnis zur Aufzeichnung der ggf. mit ihnen geführten Telefonate / Reportagen und zur ein- oder mehrmaligen Ausstrahlung der Aufzeichnung und der Nennung ihrer Namen im Programm von RADIO RST. Zur Qualitätssicherung können Telefonate / Reportagen zuvor aufgezeichnet und zeitversetzt wiederholt ausgestrahlt werden. Dabei sind die Teilnehmer auch mit einer eventuellen Nutzung zu Eigenwerbezwecken von RADIO RST einverstanden. Für den Gewinnfall erklären die Teilnehmer außerdem ihr Einverständnis damit, dass ihr Name vom Sender ausgestrahlt sowie der Name und Bildmaterial unter www.radiorst.de sowie auf den Social-Media-Seiten des Senders veröffentlicht werden dürfen. Die Teilnehmer treten alle Rechte an der Veröffentlichung ihrer Beiträge im Zusammenhang mit der Aktion an RADIO RST ab. Die Gewinner erklären ihre grundsätzliche Bereitschaft, auf Interviewanfragen von RADIO RST im Zusammenhang mit ihrem Gewinn einzugehen. 

5. Ausschluss von Teilnehmern

RADIO RST behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel ohne Angaben von Gründen auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei schuldhaften Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls Teilnehmer den Teilnahmevorgang oder das Spiel manipulieren bzw. versuchen zu manipulieren oder sich anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. RADIO RST kann Teilnehmer ausschließen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass diese sich im Programm von RADIO RST (Gewinnergespräch mit dem Moderator) in strafbarer, insbesondere in ehrverletzender oder volksverhetzender Weise äußern werden.

6. Ausschluss von der Ausschüttung des Gewinns

Stellt RADIO RST nachträglich fest, dass Teilnehmer einen im Sinne von Ziffer 5 zum Ausschluss führenden Grund verwirklicht haben bzw. nicht teilnahmeberechtigt im Sinne der Ziffer 2 waren, kann RADIO RST diese von der Ausschüttung des Gewinns ausschließen bzw. bereits ausgeschüttete Gewinne zurückfordern.

7. Abbruch der Aktion

RADIO RST behält sich vor, die Aktion jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls die Aktion aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen RADIO RST zu.

8. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung und auch die Gewährung des Gewinns ausgeschlossen. Im Zweifel und bei Unstimmigkeiten entscheidet die Spielleitung nach bestem Wissen und Gewissen.

9. Haftungsausschluss

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. RADIO RST haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und/oder Nutzung des Gewinns stehen, es sei denn, RADIO RST bzw. deren Erfüllungsgehilfen handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Hiervon unberührt bleiben etwaige Ersatzansprüche aufgrund der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten.

10. Verhältnis mündliche Angaben / schriftliche Teilnahmebedingungen

Weichen mündliche Angaben im Programm von RADIO RST (z.B. in der Moderation) inhaltlich von den vorstehenden Teilnahmebedingungen ab, so gelten bezüglich der abweichenden Angaben ausschließlich die Regelungen der Teilnahmebedingungen.

11. Datenschutz

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass RADIO RST die erforderlichen personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Kontoverbindung) für die Dauer der Aktion speichert und ausschließlich zur Findung des Gewinners und der Gewinnabwicklung nutzt. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.

Teilnehmer haben das Recht, von RADIO RST jederzeit Auskunft zu verlangen über die von ihnen bei RADIO RST gespeicherten Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung (§ 34 BDSG; Art. 15 Datenschutzgrundverordnung, DS-GVO).

Teilnehmer haben das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gegen die Verarbeitung ihrer Daten Widerspruch einzulegen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerspruch erfolgten Verarbeitung bleibt dadurch unberührt (§ 35 BDSG; Art. 21 DS-GVO). Teilnehmer sind ebenfalls berechtigt, eine Berichtigung, Löschung oder Sperrung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit dem keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen (§ 35 BDSG; Art. 16, 17 DSGVO). Zu beachten ist, dass im Falle der Geltendmachung eines Widerspruchs oder Anspruchs auf Sperrung oder Löschung der personenbezogenen Daten während der Durchführung des Gewinnspiels durch Teilnehmer, diese regelmäßig nicht mehr an dem Gewinnspiel teilnehmen können.

12. Schriftformerfordernis / Salvatorische Klausel

Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses selbst. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechend gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Begriffe in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll und sowohl die weibliche als auch die männliche sowie eine neutrale Schreibweise für die entsprechenden Begriffe gemeint ist.

RADIO RST, 12.04.2021
